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Bretten ist für die Landtagswahl am 14. März gerüstet

Schon seit Wochen laufen im 
Brettener Rathaus die Vorbereitun-
gen für die Landtagswahl am Sonn-
tag, 14. März. Was genau zu tun war 
und noch zu tun ist, erläutern Simon 
Bolg, Leiter des Ordnungsamts, und 

seine Stellvertreterin Christine Klein 
in einem Interview.

Inwiefern unterscheiden sich die 
Vorbereitungen für die aktuelle 
Landtagswahl von den Vorberei-

tungen für die Wahl 2016? 
Bolg: Die auf Grund der Corona-
Pandemie aktuell geltenden Hygie-
ne- und Abstandsvorgaben erlauben 
uns keinen Wahlbetrieb wie in den 
vergangenen Jahren. Beispielsweise 

fallen mehrere Räumlichkeiten, 
die bisher als Wahllokale genutzt 
wurden, wegen ihrer zu geringen 
Größe weg und zusätzlich sind sehr 
viel umfangreichere Vorbereitungen 
und Sicherheitsvorkehrungen für 
alle Beteiligen zu treffen. 

Wie hat die Stadtverwaltung 
Bretten auf diese besonderen 
Rahmenbedingungen reagiert?
Bolg: Wir konnten bereits bei den 
letzten Wahlen einen Zuwachs an 
Briefwählern feststellen. In der aktu-
ellen Situation gehen wir davon aus, 
dass sich der Anteil noch deutlich 
erhöht. Daher haben wir unsere 
bisher 29 Urnenwahlbezirke auf 20 
reduziert und die Briefwahlbezirke 
von vier auf acht verdoppelt. Wir 
möchten damit gewährleisten, dass 
auch Personen, die während der 
Corona-Pandemie nicht in einem 
Wahllokal wählen können oder wol-
len, ihre Stimme abgeben können. 
Den Wahlschein dazu kann man 
bequem per Internet beantragen. 
Wie genau erfahren Sie auf der In-
ternetseite der Stadt Bretten unter 
www.bretten.de.
Klein: Wer aber gerne vor Ort 
wählen möchte, hat dazu selbstver-
ständlich ebenfalls die Möglichkeit. 
Wir legen in den Wahllokalen höchs-
ten Wert auf Sicherheit und haben 
für jeden Raum ein individuelles 
und vor Ort abgestimmtes Hygie-
nekonzept erarbeitet. 
Dazu gehört neben Abstand und 
Hygiene auch das grundsätzliche 
Tragen einer medizinischen Maske 

Simon Bolg, Leiter des Ordnungsamts und Wahlleiter der Großen Kreisstadt Bretten, tauscht sich mit seiner Stellvertreterin Christine 

Klein über die Hygienekonzepte der Wahllokale aus.              Foto: Stadt Bretten

Das könnte Sie auch 
interessieren: 
In Bretten gibt es insgesamt 19.291 
Wahlberechtigte, darunter sind 1.277 
Erstwähler. Es wurden insgesamt 
16.000 Briefwahlunterlagen bestellt, 
um selbst einer sehr hohen Nachfrage 
gerecht werden zu können.
Bei der Landtagswahl am 14. März 
bewerben sich aus dem Wahlkreis 
Bretten, zu dem 14 Städte und Ge-
meinden gehören, elf Kandidaten um 
einen Sitz im neuen Landesparlament. 

oder eines  Atemschutzes, der die 
Anforderungen der Standards 
FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, 
N95 oder eines vergleichbaren 
Standards erfüllt. Gesetzlich vor-
geschrieben ist, dass zu anderen 
Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. 
Außerdem muss sich vor dem Be-
treten des Wahlraums jede Person 
die Hände desinfizieren.
Folglich sieht unser Konzept unter 
anderem die Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln, das Lenken 
der Personenströme und die Fest-
legung der zulässigen Höchstzahl 
von Personen im Raum vor.
Bolg: Allein für den Wahltag 
haben wir für die Helfer 600 
Mund-Nasen-Bedeckungen be-
sorgt. Hinzu kommen weitere für 
die Schulungstermine, in denen 
den WahlhelferInnen erklärt wird, 
worauf sie bei der Auszählung der 
Stimmen achten müssen. Auch 
hier achten wir selbstverständ-
lich auf einen coronakonformen 
Ablauf und sorgen für eine Ent-
zerrung, indem deutlich mehr 
Schulungstermine für eine kleine 
Anzahl an TeilnehmerInnen ange-
boten werden als üblich. Zusätzlich 
eruieren wir gerade, ob am 14. 
März Schnelltests für die Wahl-
helferInnen zur Verfügung gestellt 
werden können.

Wo befinden sich die Wahllo-
kale?
Bolg: In der Brettener Kernstadt 
gibt es neun Wahllokale, darunter 

zwei im Rathaus. Hinzu kommen 
elf in den Stadtteilen (Feuer-
wehrhaus Bauerbach, Pfarrsaal 
Büchig, Dorfgemeinschaftshaus 
und Schwandorf-Grundschule 
Diedelsheim, Dorfgemeinschafts-
haus Dürrenbüchig, Grundschule 
Gölshausen, Dorfgemeinschafts-
haus und Pfarrer-Wolfram-Hart-
mann-Schule in Neibsheim, Schul-
turnhalle Rinklingen, Festhalle 
Ruit, Feuerwehrhaus Sprantal) 
und acht Briefwahlbezirke. 

Wie läuft die Auszählung der 
Stimmzettel ab? 
Klein: Auch bei der Auszählung 
im Wahllokal wird in besonderem 
Maße auf einen coronakonformen 
Ablauf mit Mund-Nasen-Bede-
ckung und Abstand geachtet. 
Bolg: Mit dem Ergebnis rechnen 
wir dann bereits im Laufe des 
Abends und werden es zeitnah auf 
der Internetseite der Stadt Bretten 
und im Amtsblatt bekanntgeben.

Änderungen der Corona-Verordnung 
ab 14. Februar auf einen Blick

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen 
werden: 
• Im öffentlicher Personenver-
kehr 
• Beim Einkaufen 
• In Arbeits-/Betriebsstätten 
sowie Einsatzorten 
• Bei den erlaubten körpernahen 
Dienstleistungen 
• In Arztpraxen, Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen. 
Ausnahme: Personal, das nicht 
direkt mit Patient*innen oder 
Bewohner*innen in Kontakt ist, 
ist von der FFP2-/KN95-/N95-
Pflicht befreit.
• Während Veranstaltungen der 
Religionsausübung
Medizinische Gesichtsmaske 
(OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Sprit-
zer beim Sprechen, Husten oder 
Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger 
Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im 
Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 
14683:2019-10 
Atemschutzmaske (FFP2 oder 
KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen 
kleinster Partikel und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im 
Restmüll) Kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen mehrfach 
verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 
149:2001, KN95/N95

Ausgangsbeschränkungen
Landesweite Ausgangebeschrän-
kungen sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind 
angewiesen, nächtliche Ausgangsbe-
schränkungen von 21 bis 5 Uhr per 
Allgemeinverfügung umzusetzen, 
wenn die 7-Tage-Inzidenz von 50 
Neuinfektionen mit dem Corona-
virus je 100.000 Einwohner sieben 
Tage in Folge bei einem diffusen 
Infektionsgeschehen überschritten 
ist.
Der Landkreis Karlsruhe hat 
aufgrund dessen eine Allgemeinver-
fügung erlassen, die eine nächtliche 
Ausgangssperre von 21:00 Uhr bis 
5:00 Uhr vorsieht. Diese gilt bis 07. 
März 2021.

Bildung und Betreuung
Kitas sollen ab 22. Februar für 
den Regelbetrieb unter Pandemie-
bedingungen öffnen. 
An Grundschulen Präsenzunter-
richt im Wechselbetrieb ab dem 
22. Februar, Präsenzpflicht ist 
weiterhin ausgesetzt. 
Weiterhin Fernunterricht an allen 
weiterführenden Schulen. Son-
derregelung für Abschlussklassen 
sind möglich und werden individu-
ell festgelegt. 
Notbetreuungen bis Klassenstu-
fe 7 und für alle Klassenstufen der 
Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren weiterhin 
möglich. Ansprechpartner sind 
die Schulen und Kitas vor Ort. 
Musik-, Kunst- und Jugendkunst-
schulen schließen für den Publi-

Dienstleistungen
Ab 1. März: Friseure sollen ab 1. 
März wieder öffnen können, wenn 
es das Infektionsgeschehen zulässt. 
Voraussetzung ist eine vorherige 
Anmeldung und Reservierung 
der Kund*innen innerhalb eines 
Zeitfensters.

Weiterhin geschlossen:
Barbershops
Kosmetikstudios
Kosmetische Fußpflegesalons
Massage- und Wellnessbetriebe
Nagelstudios
Piercingstudios
Prostitutionsgewerbe
Sonnenstudios
Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch not-
wendige Dienstleistungen (auch 
ohne Rezept) in den Bereichen:
Ergotherapie
Fußpflege/Podologie
Logopädie
Physiotherapie
Rehasport
Außerdem geöffnet:
Hundesalons und ähnliche Einrich-
tungen zur Tierpflege. Das Tier 
muss kontaktarm und innerhalb 
eines definierten Zeitfensters über-
geben werden.

kumsverkehr, Online-Unterricht 
möglich. 
Volkshochschulen und ähnliche 
Einrichtungen schließen. 
Fahrschulen geschlossen. Onli-
neunterricht möglich.

Weiterhin gilt außerdem...

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen 
oder privaten Raum nur noch im 
Kreis des eigenen Haushalts plus 
höchstens eine weitere Person, die 
nicht zum eigenen Haushalt gehört.
Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht 
mitgezählt. Die Regelung dient 
dazu besondere Härtefälle abzufan-
gen.
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haus-
halten dürfen zusammen in einer 
festen, familiär oder nachbarschaft-
lich organisierten Betreuungsge-
meinschaften betreut werden.

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf pri-
vate Reisen sowie Ausflüge zu 
touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristi-
schen Hotspots durch die örtlichen 
Behörden.
Nicht gestattet:
Touristische Busreisen
Touristische Übernachtungsangebo-
te (auch Campingplätze)
Weiterhin möglich:
Geschäftsreisen
Reisen und Übernachten in
besonderen Härtefällen

Piktogramme von srip von www.flaticon.com

Arbeiten
Arbeitgeber*innen sind gesetzlich 
verpflichtet die gesundheitli-
che Fürsorge gegenüber ihren 

Gesundheit und Soziales
Schutzvorkehrungen in Kranken-
häusern, Pflegeheimen, Senioren- 
und Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von 
regelmäßigen SARS-CoV2-
Schnelltests für Patienten*innen 
und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende 
Tests des Pflegepersonals von 
Alten- und Pflegeheimen.

Einzelhandel
Der Einzelhandel bleibt weiterhin 
geschlossen. Lediglich Geschäfte 
mit Produkten für den täglichen 
Bedarf bleiben geöffnet:

Babyfachmärkte, Bäckereien und 
Konditoreien, Banken, Drogerien, 
Getränkemärkte, Großhandel, Hör-
geräteakustiker, Kraftfahrzeug- und 
Fahrradwerkstätten
sowie Ersatzteilverkauf, Lebensmit-

telmärkte, Metzgereien, Optiker, 
Orthopädieschuhtechniker, 
Poststellen und Paketshops, aber 
ohne den Verkauf von weiteren 
Waren, Reformhäuser, Reinigung 
und Waschsalons, Reise- und 
Kundenzentren für den öffent-
lichen Verkehr, Sanitätshäuser, 
Tafeln, Tankstellen, Telefonshops 
für Reparatur, Austausch und Stö-
rungsbehebung, Tierbedarf- und 
Futtermärkte, Wochenmärkte, 
Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie 
auf » Baden-Württemberg.de 
Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandels-
betriebe können Lieferdienste 
anbieten. • Geschlossene Einzel-
handelsbetriebe können Abholan-
gebote (Click & Collect) anbieten. 
Dabei müssen feste Zeitfenster 
für die Abholung vereinbart 
werden. Die Hygienekonzepte vor 
Ort müssen eingehalten und War-
teschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine 
körpernahen Dienstleistungen an-
bieten, dürfen weiterhin arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment 
dürfen alle Waren verkaufen, 
wenn die Produkte für den tägli-
chen Bedarf zu 60% überwiegen.
Sollte das Sortiment der verbote-
nen Artikel überwiegen, darf das 
Geschäft mit einer räumlichen 
Abtrennung lediglich die Artikel 
des täglichen Bedarfs verkaufen.

Weitere Infos bezüglich Ga-
stronomie, Veranstaltungen, 
Religionsausübung, Kultur- und 
Freizeitgestaltung sowie Sport auf 
www.baden-württemberg.de

Mitarbeiter*innen wahrzunehmen.
• Home Office, sofern möglich.
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, 
Dienst und Geschäftsbetriebes.
• Gesetzlich vorgeschriebene Wei-
terbildungen, sofern nicht online 
auch in Präsenz durchführbar.
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern zu den Kolleg*innen nicht 
eingehalten werden kann (auch im 
Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygie-
neauflagen.
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Weiterbildung online mit der vhs

„Lieber digital als infiziert“ - unter diesem Motto hat der baden-württember-
gische Volkshochschulverband zu Beginn der Corona-Pandemie eine Digi-
talisierungsoffensive gestartet. Auch die vhs Bretten bietet seit dem letzten 
Jahr zahlreiche Online-Kurse in verschiedenen Formaten an. Im aktuellen 
Frühjahr-/Sommerprogramm finden sich mehr als 110 Kurse, die bequem von 
zuhause besucht werden können. Und es werden immer mehr - ein Blick auf 
die vhs-Website mit dem aktuellen Angebot lohnt sich daher immer wieder. 

Neben den eigenen Kursleitungen, die beispielsweise Yoga, Mama-Fitness, 
Sprachen und Kreativkurse anbieten, greift die vhs auf Kooperationen mit 
Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet von Villingen-Schwenningen bis 
Kiel zurück. Durch diese Kooperationen gelingt es, das Angebot wesentlich 
zu erweitern und beispielsweise Kurse in den sogenannten selten gelernten 
Sprachen wie Schwedisch oder Kroatisch anzubieten. Im Rahmen der Reihe 
„Xpert Business“ haben Teilnehmende die Möglichkeit, zertifizierte be-
triebswirtschaftliche Abschlüsse zu erlangen. Die kostenlosen Vorträge des 
Programms „Smart Democracy“ beschäftigen sich mit der Digitalisierung 
und der Verkehrswende, das Konzept „gesundaltern@bw“ dagegen mit der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege. Auch Kreativkurse, 
Kurse rund ums Essen sowie Bewerbungstraining und Selbstmanagement 
finden sich im Online-Programm. 

Da der Präsenzbetrieb der vhs derzeit ruht, erfreuen sich die Online-Kurse 
zunehmend größerer Beliebtheit. Seit Anfang Januar konnte die vhs bereits 
mehr als 200 Anmeldungen allein für die Online-Veranstaltungen verzeichnen 
- mit steigender Tendenz. Dabei kommen die Teilnehmenden keineswegs nur 
aus Bretten und Umgebung: eine Teilnehmerin aus der Nähe von Bremen 
nahm ebenfalls an Online-Kursen teil. 

Sterbefälle:

06.02. Elfriede Rahner geb. Huck, Klingbaumstraße 12, 95 Jahre
07.02. Anita Sartorius geb. Kilian, Ruiter Straße 7, 82 Jahre
10.02. Gertrud Katharina Dehm geb. Fabry, Junkerstraße 20, 85 Jahre

Standesamtliche Meldungen
Einträge vom 07.02. bis 14.02.2021

in den unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben service- und bürgerorientiert erledigen zu können.
Haben Sie Interesse an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen
und Kollegen nahe am Menschen und im Sinne einer guten Entwick-
lung unserer Stadt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.bretten.de/stadt-rathaus-
verwaltung/stellenangebote aktuell folgende ausführliche
Stellenausschreibungen:

• Mitarbeiter*in (m/w/d) der Schulverwaltung mit Schwerpunkt IT-Schulen 

• Hausmeister*in (m/w/d)

• Gemeindemitarbeiter (m/w/d) Dürrenbüchig

• Erzieher*in (m/w/d) im Anerkennungsjahr

• zwei Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr im städtischen Kindergarten 
Drachenburg (m/w/d)

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-130) 
gerne zur Verfügung.  Sollten Sie kein für Sie geeignetes Stellenan-
gebot gefunden haben, besuchen Sie unsere Homepage zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut.

               

Die Stadt Bretten sucht engagierte 

und motivierte Fachkräfte

Verkehrshinweise

Wochenmarkt auf dem 
Marktplatz

Der Wochenmarkt findet seit 16. Januar 2021 auch samstags wieder zu den 
üblichen Zeiten auf dem Marktplatz statt. 

Um die Mindestabstände zu den anderen Besuchern des Wochenmarktes 
und ein Durchkommen zu den einzelnen Marktständen des Wochenmarktes 
zu gewährleisten, stehen die Marktstände mit mehr Abstand nebeneinander. 
Die einzelnen Warteschlangen haben wir folgendermaßen eingeteilt:

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Auf dem Wochenmarkt gilt Maskenpflicht! Ab sofort muss auf dem 
Wochenmarkt eine medizinische Maske, statt bisher eine „Alltagsmaske“ 
getragen werden.

Bitte beachten Sie auch die weiteren aktuell geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen. 

Weitere Infos unter:
www.erlebebretten.de/veranstaltungen-und-maerkte/wochenmarkt

Vollsperrung Gewerbestraße 

Aufgrund von u.a. Kanalbauarbeiten wird die Gewerbestraße ca. zwischen 
Nr. 11 und Nr. 18 im Zeitraum Montag, 15.02.2021 bis voraussichtlich 
Freitag, 30.04.2021 abschnittsweise für den Fahrverkehr gesperrt. Die 
Arbeiten erfolgen in 5 Bauabschnitten. In den Abschnitten 1 sowie 4 und 5 
kann im Baustellenbereich der Anliegerverkehr auf einer Behelfsfahrbahn 
aufrechterhalten werden.  
In Abschnitt 2 und 3 (ca. KW 8 - 12) muss auf Grund der Lage des Grabens die 
Gewerbestraße im Baubereich für den gesamten Fahrverkehr gesperrt werden  
(einschließlich Anlieger). Grundstückseinfahrten werden nach Absprache mit 
der Baufirma gewährleistet. Die Grundstücke Gewerbestraße 2 bis ca. 9 bzw. 10  
(entsprechend Baufortschritt) sind in dieser Zeit nur über die Eppinger Straße 
/ Römerstraße erreichbar. Eine Umleitung via B 293 – Eppinger Straße – Rö-
merstraße wird ausgeschildert. 
Anlässlich der Sperrung wird auf das generelle Durchfahrtsverbot in der Eppinger 
Straße bzw. Gewerbestraße zwischen Kreisverkehr Kupferhälde und der Straße 
Steinäcker hingewiesen; zulässig ist nur Fahrverkehr mit Ziel in Gölshausen Ortskern 
(von Bretten kommend) bzw. in der Gewerbestraße westlich der Straße Steinäcker  
(vom Industriegebiet kommend). Das Industriegebiet Gölshausen ist aus-
schließlich über die B 293 zu erreichen. In den Abschnitten 1, 4 und 5 wird 
daher auf eine Umleitung verzichtet. 
Der Fußgängerverkehr wird in allen Bauphasen aufrechterhalten; Radfahrer 
können die Sperre über den Geh-/Radweg unmittelbar südlich der Bahnlinie 
umfahren.

Das Deutsche Schutzengelmuseum Teil III

Bei Anruf Hilfe. Schutzengel heute

Hilfsangebote entwickelten sich stets 
mit der Zeit weiter. Mit der Fortent-
wicklung der Telekommunikation 
entstanden vermehrt seit den 1950er 
Jahren telefonische Seelsorgeeinrich-
tungen, an die sich Hilfesuchende 
wenden können. Auslöser für die 
zumeist ehrenamtlich betriebenen 
Einrichtungen waren die steigenden 
Zahlen von Suizidfällen vor allem in 
größeren Städten. Die Telefonseelsor-
ge Karlsruhe wurde 1962 gegründet, 
die Telefondienste werden ausschließ-
lich von Ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gestemmt, 
die zuvor eine einjährige Ausbildung 
absolvieren müssen. Mit dem Internet 
verlagerte sich die Interaktion auf eine 
virtuelle Ebene, aber dennoch bleiben 
bis heute persönliche wie telefonische 
Seelsorge-Angebote bestehen. Diese 
modernen Schutzengel stehend mit 
Rat und bei Notwendigkeit auch mit 
Tat zur Seite. Die Hilfsangebote sind 
so vielfältig wie die Menschen, die 
diese Hilfe dankbar annehmen, alle 
Lebensbereiche werden abgedeckt. 
Die Anrufer und Anruferinnen bleiben 
anonym und jegliches Problem kann in 
diesen Hotlines oder Chatangeboten 
besprochen werden!
Sie suchen Hilfe? Zögern Sie nicht 

sich an Ihre persönlichen Schutzengel 
zu wenden. Telefonseelsorge Deutsch-
land: Tel. 0800 – 1110111
Oder Sie wollen ehrenamtlich Gutes 
tun? Die Telefonseelsorge sucht im-
mer engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter! Weitere Infos finden Sie 
auf www. telefonseelsorge-karlsruhe.de

Bakelit-Telefon der Deutschen Post, um 1951, Inv.-Nr. 2020/06 (Schenkung: Elke und Mi-
chael Holz, Neulingen)           Foto: Stadtmuseum

Zeitgenössischer Schutzengel mit Kind, 
Ton, farbig gefasst (Dauerleihgabe: Samm-
lung Gisela Ehehalt)    Foto: Stadtmuseum

Die Volkshochschule bietet Onlinekurse für Zuhause an
                       Foto: Volkshochschule 

Vollsperrung Pfarrer-Kempf-Straße

Aufgrund von Kanalbauarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes wird 
die Pfarrer-Kempf-Straße zwischen der Straße Im Büchert und dem Beginn des 
Wirtschaftsweges Richtung Neibsheim im Zeitraum Montag, 22.02.2021 bis 
längstens Freitag, 05.03.2021 für den Fahrverkehr gesperrt. Die Marienka-
pelle am Adlersberg ist während dieser Zeit nur von Neibsheim aus erreichbar.

Brettener Online Ausbildungsbörse – 
Aufruf für Unternehmen

Nachdem der Brettener Ausbildungs-
tag im vergangenen Jahr wegen der 
Corona Pandemie abgesagt werden 
musste und es leider auch aktuell 
keine Aussicht auf die Durchführung 
einer Präsenzveranstaltung im Indoor-
bereich gibt, möchten wir Sie gerne 
auf unsere Online Ausbildungsbörse 
aufmerksam machen. Die Teilnahme 
an der Online Ausbildungsbörse 
ist kostenlos. 

Viele Unternehmen und Institutionen 
nutzen bereits die Möglichkeit, auf 
unserer Website www.erlebebretten.
de (https://www.erlebebretten.de/
ausbildungsboerse) die möglichen 
Ausbildungsangebote aufzuzeigen 
und darüber gleichzeitig eine Platt-
form zur Präsentation der Firma 
oder Einrichtung sowie deren Leis-
tungen und Produkte zu haben. Bei 

der Plattform handelt es sich um ein 
Infoportal, bei dem die Jugendlichen 
sich jederzeit mit einem Endgerät 
direkt von der Schule, von unterwegs 
oder von zu Hause aus über die Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten in 
unserer Region informieren können 
und bei Bedarf mit den jeweiligen 
Firmen in Kontakt treten oder sich auf 
gewünschte Weise bewerben können. 
Videokonferenzen und ähnliches sind 
über diese Plattform nicht vorgesehen.

Sie haben Fragen zur Online Ausbil-
dungsbörse oder möchten ebenfalls 
Teilnehmer werden und sich auf un-
serer Plattform präsentieren? Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen oder 
lassen Ihnen eine Übersicht der be-
nötigten Daten zukommen. Senden 
Sie uns hierfür einfach eine Email an 
nadja.scheurer@bretten.de. 

Online
Ausbildungsbörse

www.erlebebretten.de/ausbildungsbörse

BRETTEN

Jetzt teilnehmen -

und

Ausbildungsstellen

online präsentieren!



Die Schulverwaltung informiert 
zum Schuljahr 2021/2022: 
Übergang in die 5. Klassen

Aufgrund der Corona-Pandemie inden keine Info-Veranstal-
tungen statt. Eltern und Schüler/innen der vierten Klassen der
Grundschulen können sich online auf den Homepages der 
weiterführenden Schulen über Schulproile, Wahlplichtberei-
che, Projektorientiertes Arbeiten, Leistungsanforderungen, 
Mittagsverplegung etc. informieren. Details siehe unten, bei 
der jeweiligen Schule.

Das Schulleitungsteam und die Lehrkräfte werden digital über 
die Schule informieren und Fragen beantworten.

Zur endgültigen Anmeldung müssen die Grundschulempfeh-

lung, die Geburtsurkunde sowie der Impfausweis des Kindes
vorgelegt werden. Schüler/innen, die mit den öffenlichen 
Verkehrsmitteln des KVV oder des VPE zur Schule kommen, 
benötigen für das Abonnement der Fahrausweise ein Lichtbild. 
Bitte bringen Sie dies zur Anmeldung mit.
An den Gymnasien erfolgt keine persönliche Anmeldung.

Digitale Informationsveranstaltungen und Anmeldetermine

digitale Info-
Veranstaltungen

Schule

Anmeldung

Die weiterführenden Schulen der Schulstadt Bretten stellen sich vor 

Schulart
Schulname
Adresse
PLZ Ort
Telefon
E-Mail 
Homepage
Leitung
Zügigkeit 

Sprachen

Werkrealschule
Schillerschule 
Max-Planck-Str. 7
75015 Bretten
07252/947370
poststelle@04136633.schule.bwl.de
www.schillerschule-bretten.de
Wolfgang Mees
zweizügig

Englisch 

• Wahlplichtbereich ab Klasse 7 

- Technik 

- Alltagskultur - Ernährung-         
  Soziales 

• Lernen - Bewegen - Erleben 

• Vielfältige Neigungsgruppen 
(AGen)/Band

• Basiskompetenz Medienbil-
dung Klasse 5 bis 10

• Vorbereitungsklassen ab Klasse 
5 (VKL-FIT)

• Kooperative Organisations-

form mit Hohberghaus Bretten, 
Inklusion mit SBBZ Bretten-
Diedelsheim

• Kooperationen mit Wirtschaft, 
Handwerk, Agentur für Arbeit, 
Berufseinstiegsbegleitung, ver-
schiedene Praktikaformen

• Gezielte Elternarbeit, auch für 
Migranten (SKM)

• Individualförderung und -lernen 
über Lernstandsdiagnosen

• Mittagessensangebot   

Gemeinschaftsschule
Johann-Peter-Hebel-Schule
Weißhofer Str. 45 
75015 Bretten
07252/94730
sekretariat@gms-bretten.de
www.gms-bretten.de
Gabriele Erdel
zweizügig (GMS) 

Englisch/Französisch
(2. Fremdsprache ab Klasse 6)

• Wahlplichtbereich ab Klasse 7  
- Technik

       - Alltagskultur - Ernährung -  
         Soziales          
       - Französisch
• Proilfach NWT und Sport

• Ganztagsschule: Montag bis 
Donnerstag von 8:00 bis 16:00 
Uhr mit Mittagessen

• Kooperation mit den Berufli-
chen Schulen

• Projekt Schule und Handwerk
• Kooperationen mit Firmen, Hand- 

werksbetrieben, Vereinen und 
Agentur für Arbeit

• Individuelles Lernen
• Individuelle Förderung 
• Selbstverantwortliches Arbeiten
• Coaching
• Lernstandsdiagnose ab  

Klasse 5
• vielfältige Arbeitsgemeinschaf-

ten 
• Medienbildung Klasse 5 - 10

Realschule mit bilingualem Zug
Max-Planck-Realschule 
Max-Planck-Str. 5
75015 Bretten
07252/94400
sekretariat@mpr-bretten.de
www.mprbretten.de
Dr. Angela Knapp
fünfzügig

Englisch/Französisch 

• Wahlplichtbereich ab Klasse 7 

- Französisch 

- Technik 

- Alltagskultur - Ernährung -  
  Soziales 

• Bilingualer Zug ab Klasse 5
• Bläserklasse ab Klasse 5
• IT-Bildung
• als MINT-freundliche Schule 

zertiiziert
• Kooperation mit dem Beruli-

chen Gymnasium
• Kooperationspartner aus Wirt-

schaft und Sozialem
• Berufsorientierung zertiiziert
• Individuelle Förderung
• Lerncoaching
• Begabtenförderung
• Schulseelsorge
• Beratungslehrer
• vielfältige Arbeitsgemeinschaf-

ten
• Mittagessensangebot
• Schüleraustausch mit England 

und Frankreich

Gymnasium
Melanchthon-Gymnasium  

Weißhofer Str. 48 
75015 Bretten
07252/93520
sekretariat@melanchthon-gymnasium-bretten.de

www.melanchthon-gymnasium-bretten.de
Elke Bender
vier- und fünfzügig

Englisch/Französisch/Latein/ 
Italienisch/Russisch 

• Musikproil
• Sprachliches Proil 

(3. Fremdsprache Italienisch oder 
Russisch)

• Naturwissenschaftliches Proil
• Informatik, Mathematik, Physik

• TheoPrax-Schule
• als MINT-freundliche Schule zer-

tiiziert
• Musikzug: wahlweise mit Streicher-

klasse ab Klasse 5 mit verstärktem 
Musikunterricht

• Vertiefungskurs Mathematik in der 
Kursstufe 

• vielfältige Förder- und Betreuungs-

angebote in den Mittagspausen mit 
Mittagstisch (Di. und Do.)

• Kooperationspartner aus For-
schung, Wirtschaft und Sozialem

• Ausgeprägtes Programm zur Stär-
kung und Begleitung der Entwick-

lung der Schülerpersönlichkeit (Lan-

deskonzept stark - stärker - Wir)
• Schüleraustausch mit Frankreich, 

Italien, Russland und Polen, Pay 
and Stay -Sprachaufenthalt in 
Südengland

Gymnasium 
Edith-Stein-Gymnasium  
Breitenbachweg 15
75015 Bretten
07252/95180
sekretariat@esg-bretten.de
www.esg-bretten.de
Daniel Krüger
vierzügig

Englisch/Französisch/Latein/ 
Spanisch

• Kunstproil
• Sprachliches Proil  

(3. Fremdsprache Spanisch)
• Naturwissenschaftliches Proil
• Informatik, Mathematik, Physik

• UNESCO-Projektschule
• Kunstproil: wahlweise ab der 

5. Klasse mit verstärktem BK-
Unterricht

• Offene Ganztagsschule in den 
Klassenstufen 5-7 mit indivi-
dueller Förderung in Deutsch, 
Englisch, Mathematik u. ver-
lässliche Betreuung bis 15:10 
Uhr (außer freitags) 

• Täglich frisch gekochter Mit-
tagstisch und Snacks

• Kooperationspartner aus Wirt-
schaft und Forschung 

• TheoPrax-Schule
• NWT in der Kursstufe
• Schüleraustausch mit Frank-

reich, Spanien, Dänemark, 
Polen, Rumänien, Tschechien

Werkrealschule   
Schillerschule

Gemeinschaftsschule
Johann-Peter-Hebel-Schule 

Max-Planck-Realschule Melanchthon-Gymnasium Edith-Stein-Gymnasium

Fr. 26.02.21 
16:00 - 18:00 Uhr 
Anmeldung zum Videochat 
bitte an
poststelle-wrs@04136633.
schule.bwl.de
 

persönlich

Infos zur Schule unter 
www.gms-bretten.de oder 
telefonisch

persönlich

Di. 23.02.21 
15:30 Uhr 
„Digitale Informationsveran-

staltung“ - Anmeldung über 
www.mprbretten.de

persönlich (telefonisch Ter-
min vereinbaren)

ab 19.02.2021

virtueller Rundgang sowie 
Infos und Formulare unter 
www.mgbbretten.de

per Post

ab 24.02.2021

„virtuelle Präsentation“ der 
Schule unter www.esg-bret-
ten.de

per Post

Mi. 10.03.21  
08:00 - 12:00 Uhr 
13:30 - 15:30 Uhr
 
Do. 11.03.21 
08:00 - 12:00 Uhr 
13:30 - 15:30 Uhr 

Mi. 10.03.21  
08:00 - 13:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 

Do. 11.03.21 
08:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr

Mi. 10.03.21  
07:15 - 13:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr
 
Do. 11.03.21 
07:15 - 12:00 Uhr

Anmeldeformular online 
ab 19.02.2021; ausgefüll-
te Anmeldung mit Original 
der Grundschulempfehlung 
(Blatt 3 und 4) bis spätestens 
11.03.2021 um 12.00 Uhr an 
Schule schicken

Anmeldeformular online 
ab 24.02.2021; ausgefüllte 
Anmeldung mit Original 
der Grundschulempfehlung 
(Blatt 3 und 4) bis späte-
stens 11.03.2021 um 12.00 
Uhr an Schule schicken

Die SchulStadt Bretten

• Insgesamt 5.770 
Schüler

• neun Grundschulen 
mit 1.028 Schülern

• Werkrealschule mit 
290 Schülern

• Gemeinschafts-
schule mit 209 
Schülern

• Realschule mit 718 
Schülern

• zwei Gymnasien 
mit 1.494 Schülern

• Förderschule mit 94 
Schülern

• Grundschulförder-
klasse mit 21  
Schülern

• Beruliche Schulen 
des Landkreises 
mit 1.916 Schülern

Proil

Besonderheiten

Ansprechpartner: Stadt Bretten • Bildung und Kultur • schule@bretten.de • Tel. 07252-921-421 oder 07252-921-422

Infoveranstaltungen und 
Anmeldungen für das 
Schuljahr 2021/2022

Anmeldung



Amtsblatt vom 05.08.2020 

Seite  2

Amtsblatt vom 17.02.2021

Seite 4

Stadtteilnachrichten

Die Ortsverwaltung Büchig ist am 
Freitag, 19. Februar 2021 und
Dienstag, 23. Februar 2021
geschlossen.
In dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte an den Bürgerservice der Stadt 
Bretten.

Die Ortsverwaltung ist vom 15. 
Februar bis 18. Februar 2021 ge-
schlossen. Ab 22. Februar 2021 sind 
wir wieder zu den üblichen Sprechzei-
ten erreichbar. In dringenden Angele-
genheiten wenden Sie sich bitte an den 
Bürgerservice Tel. 07252/921-180 oder 
an die Fachämter im Rathaus.

Urlaub der Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist vom 16.02. bis 
einschließlich 18.02.2021 geschlossen. 
In dringenden Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an den Bür-
gerservice im Rathaus Bretten, Tel.: 
07252/921180 oder an die zuständigen 
Fachämter. Die Sprechstunde des 
Ortsvorstehers findet am Donnerstag, 
den 18.02.2021 zwischen 17 Uhr und 
18:30 Uhr statt. Ab 23.02.2021 sind 
wir wieder zu den üblichen Sprech-
zeiten erreichbar.

Die Stadtbücherei sucht 
Brettens Bookfluencer!

Jeder darf mitmachen, der Lust hat, 
anderen Bücherfreunden etwas über 
ein tolles Buch zu erzählen - am besten 
natürlich eines aus der Stadtbücherei. 
Der Fantasie sind dabei keine Gren-
zen gesetzt, um eine Szene aus einem 
Buch nachzustellen oder nachzuspie-
len. Das fertige Video oder auch Foto 
geht dann per Mail an stadtbueche-
rei@bretten.de und zwar so gestaltet, 
dass der Buchtitel geheim bleibt, eine 

kleine Rätselaufgabe sozusagen. Die 
Werke werden anschließend auf der 
Website der Stadtbücherei veröffent-
licht und die besten Bookfluencer 
belohnt. Die Aktion startet ab sofort 
und läuft bis Ende März.
Nähere Infos und auch Regeln, die 
es zu beachten gilt, gibt es auf www.
bretten.de/tourismus-kultur-freizeit/
stadtbuecherei oder telefonisch unter 
07252 957613.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Du möchtest auch eine Szene aus deinem Lieb-
lingsbuch nachstellen? Dann werde zum "Bookfluencer" und sende dein Foto oder Video 
an die Stadtbücherei und gewinne tolle Preise! Hier: Jurassic Park.      Foto: Stadtbücherei

Die facebook-Inhalte 
der Stadt Bretten

Besuchen Sie uns www.fa-
cebook.com/bretten.stadt 

Folge uns unter 
#stadtbretten

Die Stadt Bretten ist 
auch auf Instagram 

Büchig

Diedelsheim

Ruit

Perspektiven für Ü20 Photovoltaikanlagen                                 
Der Staat fördert seit 2001 die Einspei-
sung von selbst erzeugtem Solarstrom 
20 Jahre lang mit einer festen Vergü-
tung. Am 31. Dezember 2020 ist diese 
Förderung für die ersten Photovolta-
ikanlagen ausgelaufen. Ein profitabler 
Weiterbetrieb ist in einigen Fällen 
jedoch auch danach möglich. Es gibt 
mehrere Modelle des Weiterbetriebs 
der Ü20-Anlagen: 
Die am 1. Januar in Kraft getretene 
Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) eröffnet die Möglich-
keit, für die ausgeförderten Anlagen 
den Solarstrom wie bislang vollständig 
dem Netzbetreiber zur Verfügung 
zu stellen und zwar zum geltenden 
Marktwert abzüglich einer Prämie für 
den Netzbetreiber. 
Des Weiteren können Anlageneigentü-
mer auch einen Mix aus Einspeisung 
und Eigenverbrauch wählen. Ab einer 
installierten Leistung von fünf Kilo-
watt lohnt sich diese Weiternutzung 
der Solaranlage.
Für kleinere Anlagen ist eher die 
Variante Volleinspeisung beim Netzbe-
treiber empfehlenswert. Für die Ener-
giewende lohnt sich der Weiterbetrieb 

aber auf jeden Fall.
Auch die Installation einer neuen 
Anlage ist möglich. 

Anlageneigentümer sollten im Einzel-
fall Fachleute fragen, welche Variante 
am besten passt. Ausführliche Infor-
mationen zu Photovoltaikanlagen 
erhalten Sie von Herrn Wink von der 
UEA unter der Telefonnummer 0721 
936 99730 oder per E-Mail an wink@
uea-kreiska.de.
Mit Fragen rund um Sanierung, 
Heizung und weiteren umwelt- und 
energierelevanten Themen wenden 
Sie sich an das Beratungstelefon der 
UEA (Umwelt und Energieagentur 
Kreis Karlsruhe).

Warnung: Irreführende Faxe der Firma 
RWE Marketing DOO

Keine Info-Broschüre der Stadt Bretten

Die Stadtverwaltung warnt vor Fax-
sendungen der Firma RWE Marketing 
DOO mit Sitz in Neu-Belgrad in Serbi-
en. Diese haben in den letzten Tagen 
insbesondere Gewerbetreibende in 
Bretten erhalten, um sie als Anzeigen-
kunden für eine angebliche Neuaufla-
ge der Bürgerinformationsbroschüre 
der Stadt Bretten zu gewinnen.

Öffentliche Zustellung
Herrn Yurii Danevych
zuletzt wohnhaft Vilniaus 183A 76351 Šiauliai Litauen
ist eine Entscheidung des Ordnungsamtes vom 19.05.2020 mit dem Akten-
zeichen 55.119188.0 zuzustellen. 
Da der Aufenthaltsort des Betroffenen derzeit unbekannt ist, wird das 
Schriftstück nach § 11 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) hiermit 
öffentlich zugestellt und kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der 
Bekanntmachung im Dienstgebäude der Stadtverwaltung Bretten, Untere 
Kirchgasse 9, Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde, Zimmer 208 zu den 
Besuchersprechzeiten eingesehen und abgeholt werden. 
Hinweis: Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Stadt Bretten
Bildung und Kultur
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr 9-13 Uhr 
www.erlebe-bretten.de

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
Tel.: 07252 58371-0 
Email: touristinfo@bretten

Yoga Bausteine online: 6 Einheiten für Zwischendurch, AM 30140
Zwei Audios und sechs Videos zur Verwendung in freier Zeiteinteilung. 
Die Bausteine richten sich zwar primär auf die Mittelstufe und Fortge-
schrittene, im Herbst 2020 wurde jedoch eine Kurseinheit für Einsteiger 
hinzugefügt. Kurs jederzeit buchbar.
Die Anmeldung hat mindestens bis zum 01.09.21 Bestand. EUR 12,50

B.O.P.: acht Bausteine für die eigenen vier Wände, AM 30232
Hier inden Sie Muskeltraining für die Bereiche Bauch, Oberschenkel und 
Po online. Um die einzelnen Trainingseinheiten abwechslungsreicher zu 
gestalten, werden die in der Halle üblichen Geräte kreativ ersetzt. Kurs 
jederzeit buchbar.
Die Anmeldung hat mindestens bis zum 01.09.21 Bestand. EUR 26,00

Vegan kochen: Wissenswertes, Tipps und Tricks, AM 30533
Kurs jederzeit buchbar.
EUR 5,00, zzgl. Lebensmittelkosten.

Livestream: Übergewicht? - Gewichtsreduktion - natürlich, nach-
haltig und von Dauer, AM 30540
Der Referent, Ganzheitstherapeut und Heilpraktiker, stellt Ihnen ein natür-
liches und einfach funktionierendes System als Lösung ohne chemische 
Präparate und ohne vollständigen Verzicht auf Essen vor. 
Anmeldeschluss: 09.03.., Mi 17.03., 19:30-21:00 Uhr, EUR 12,00

vhs Bretten
Melanchthonstr. 3  
Tel.: 07252 58371-0 
Email: vhs@bretten

Frisuren-Workshop für Erwachsene: Dutt ist nicht gleich Dutt, 
AM 20808-1
In diesem Online-Frisurenkurs zeigen wir Ihnen, wie variantenreich ein 
einfacher Dutt sein kann.
Bitte bereitlegen: Kamm, Bürste, 3 kleine Haargummis, 2 Zopfgum-
mis,1 Päckchen Haarschieber, 1 Päckchen U-Haarklammern (Haar-
nadeln), ein Duttkissen sowie einen Spiegel.
Mi 10.03., 19:00-20:00 Uhr, EUR 6,00

Anleitung zum süßen Nichtstun oder Auszeit für Mütter und 
Väter, AM 10521
In diesem Kurs sollen Wege aufgezeigt werden, zu mehr Gelassenheit 
und Ruhe im Alltag. Praktische und organisatorische Tipps und das 
Erproben verschiedener Entspannungsübungen runden den Abend 
ab und helfen neue Kraft für die Familienarbeit zu schöpfen.
Mo 08.03., 19:30-20:30 Uhr, 1 mal, EUR 15,00

Volkshochschule Bretten

Online-Kurse und Webseminare
Smart Democracy: Die Digitalisierung der Gesellschaft - Bei-
trag zu einer nachhaltigen Transformation?, AM 10401
Die digitale Vernetzung nimmt in unserem Alltag permanent zu. 
Aber was bedeutet diese Entwicklung für die so drängende sozial-
ökologische Transformation unserer Gesellschaft? Bedeutet „mehr“ 
Digitalisierung auch einen Beitrag für den Klimaschutz? Wie können 
wir verhindern, dass Efizienzgewinne durch Reboundeffekte wieder 
verloren gehen? Und wie hoch ist überhaupt der Energiebedarf der 
digitalen Vernetzung? Diese und weitere Fragen werden wir mit unse-
ren Expert*innen diskutieren und laden Sie herzlich ein, dabei zu sein.
Mi 17.03., 19:00-21:00 Uhr, Teilnahme  kostenlos, Anmeldung erforderlich.
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Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V.               
Haus der Begegnung, Tunnelstr. 27, 76646 Bruchsal
Tel. 0 72 51 / 98 19 87 - 0 Fax 0 72 51 / 98 19 87 - 9
Email: info@tageselternverein-bruchsal.de
www.tageselternverein-bruchsal.de

Eignungsvoraussetzungen einer Tagespflegeperson

 „Was für eine Ausbildung haben Tageseltern und wie werden sie während der 
Tätigkeit überprüft?“ – eine häufige Frage, die immer wieder gestellt wird.
Grundsätzlich gilt: Bevor Interessierte an der Qualifizierung zur Tagespfle-
geperson teilnehmen können, findet eine Eignungseinschätzung durch die 
sozialpädagogische Fachkraft des Tageselternvereins statt. Bei dieser haben 
Interessierte die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch mit der zustän-
digen Fachberatung die eigene Motivation zur Teilnahme zu klären und über 
eventuelle Vorerfahrungen und Grundeinstellungen zu berichten.

Neben Aspekten, die in Bezug auf die Eignung, Kinder zu betreuen, indi-
viduell eingeschätzt werden können, gibt es andere Kriterien, die für eine 
Zulassung zur Qualifizierung obligatorisch sind. Dazu zählt beispielsweise, 
dass mindestens ein Hauptschulabschluss vorliegen muss. Weiterhin spielen 
die Grundhaltung zu Kindern und Erwachsenen und verschiedene persön-
liche Eigenschaften wie die körperliche und psychische Belastbarkeit eine 
wichtige Rolle.

Wird eine Person zur Qualifizierung zugelassen und entschließt sich anschlie-
ßend dazu, auch als Tagespflegeperson tätig zu werden, ist die Beantragung 
einer Pflegeerlaubnis notwendig, die vom örtlichen Jugendamt ausgestellt wird.

Mit der Beantragung verpflichtet sich die Tagespflegeperson zu folgenden 
Punkten:
· Vorlage erweiterter Führungszeugnisse und Gesundheitszeugnisse aller    
  Volljährigen des Haushalts
· Einwilligung zur Zusammenarbeit mit dem Tageselternverein
· mindestens zwei Hausbesuche im Jahr durch die Fachberatung
· Besuch von mindestens 15 Unterrichtseinheiten an Fortbildungen im Jahr
· Auffrischung eines Erste-Hilfe-Kurses am Kind alle zwei Jahre

Ihr Interesse an einer Tätigkeit als Tagespflegeperson wurde geweckt? Dann 
melden Sie sich gerne bei uns!

Ihr Ansprechpartner für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Tageseltern in 
der Gemeinde ist Frau Peschel, Telefon-Nr.: 
0152 09306760 oder  07251 981 987-1  
Email: i.peschel@tev-bruchsal.de

Landkreis Karlsruhe verschickt 
Abfallgebührenbescheide für 2021    

Kreis Karlsruhe. Ab dem 22. Februar werden die rund 112.000 Haushalts-
kunden des Abfallwirtschaftsbetriebes ihren Abfallgebührenbescheid für 
das Jahr 2021 per Post erhalten. Der Gebührenbescheid enthält die Endab-
rechnung für das vergangene Jahr. Zudem werden die Vorauszahlungen für 
das laufende Jahr 2021 festgelegt. Ein Hinweisblatt mit ausführlichen Erläu-
terungen liegt dem Gebührenbescheid bei. Für diejenigen, die sich für eine 
Biotonne entschieden haben, kommt zu den Jahres- und Leerungsgebühren 
des Restabfallbehälters auch die Gebühr für die Biotonne hinzu. Außerdem 
werden im Einzelfall auch Zusatzgebühren wie Wertstoff-Mehrvolumen, 
Tauschgebühr oder die Jahresgebühr für ein Behälterschloss auf dem Gebüh-
renbescheid ausgewiesen.

Auf dem Bescheid sind die jeweils zu zahlenden Abfallgebühren ausgewiesen. 
Die beiden Raten sind im ersten und zweiten Halbjahr bis zu den im Bescheid 
genannten Terminen zu bezahlen. Liegt dem Landkreis für die Abfallgebühren 
ein Lastschriftmandat vor, werden die fälligen Beträge automatisch vom Konto 
abgebucht und es besteht nicht die Gefahr, dass versehentlich die Zahlung 
der Gebühren versäumt wird und Mahngebühren anfallen.

Für alle Fragen rund um die Abfallgebührenabrechnung steht das Team des 
Abfallwirtschaftsbetriebes unter der kostenfreien Servicenummer 0800 2 98 
20 20 zu den üblichen Dienstzeiten zur Verfügung. Auch auf der Internetseite 
des Abfallwirtschaftsbetriebes unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de finden 
sich ausführliche Erläuterungen zu den Abfallgebühren.

Das Fax kommt NICHT von der 
Stadtverwaltung. Wird das Fax un-
terschrieben und zurückgesendet, 
schließt der Unterzeichner einen 
Vertrag mit der Firma RWE Mar-
keting DOO ab, der mit sofortigen 
Kosten verbunden ist.
Bitte ignorieren Sie diese Faxsen-
dung!

Sicherheit im Straßenverkehr – 
Vereiste Scheiben, schlechte Sicht

Wer sein Fahrzeug im Winter im Frei-
en parkt, muss am nächsten Morgen 
mit vereisten Scheiben rechnen. Und 
wenn es morgens mal wieder schnell 
gehen muss, macht man sich das 
Enteisen der Scheibe häufig einfach 
und kratzt lediglich einen kleinen 
Sichtbereich, ein sogenanntes „Guck-
loch“, frei. 

Die Straßenverkehrsordnung schreibt 
jedoch beim Führen eines Kraftfahr-
zeuges eine uneingeschränkte Sicht 
durch sämtliche Scheiben vor. 
Wer nicht alle Scheiben von Eis befreit, 
muss mit einem Bußgeld rechnen, da 
er durch die eingeschränkte Sicht das 
Unfallrisiko erheblich erhöht. Zudem 
trägt man bei eingeschränkter Sicht 
die Verantwortung für Sach- und/oder 
Personenschäden, falls es aufgrund 
dessen zu einem Unfall kommt. 
Eine Mithaftung bei einem Verkehrs-
unfall wird somit vor Fahrantritt in 
Kauf genommen. Das kann sich auch 
auf den Versicherungsschutz der Kas-
koversicherung auswirken.

Tipps Ihrer Prävention der Polizei 
Karlsruhe, um sicher durch den Win-
ter zu kommen:

Bei Frost:
• Für eine Rundumsicht alle Scheiben 
vor Fahrantritt vollständig enteisen 
sowie die Innen- und Außenseite der 
Scheiben reinigen. 

• Nicht mit beschlagenen Scheiben 
fahren. Wischer und Gebläse ein-
schalten.
• Frostschutzgehalt von Kühl- und 
Scheibenwaschwasser überprüfen. 
• Schneedecke auf dem Fahrzeugdach 
vor der Fahrt entfernen. 
• Scheinwerfer, Rücklichter, Blin-
ker und Kennzeichen von Schnee 
befreien.
• Den Motor im Stand laufen zu 
lassen ist aus Umweltschutzgründen 
verboten.

Bei Dunkelheit und schlechter 
Sicht:
• Besonders aufmerksam und voraus-
schauend fahren.
• Langsam fahren, ausreichend Ab-
stand halten und bremsbereit sein. 
• Bei Nebel das Fernlicht nicht ein-
schalten. 
• Sehen und gesehen werden: Tragen 
Sie reflektierende oder helle Klei-
dung, um rechtzeitig als Verkehrsteil-
nehmer erkannt zu werden.
Weitere Informationen Ihrer Präven-
tion der Polizei Karlsruhe gibt es auf: 
https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/
praevention/
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Mitteilungen aus den Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

Evangelische Kirche Kernstadt
Samstag 20.02.2021 
18.30 Uhr Stiftskirche Gottesdienst 
Dekanin Trautz
Sonntag Invokavit 21.02.2021 
10:00 Uhr Stiftskirche Gottesdienst 
Dekanin Trautz

Stadtteil Büchig 
Sonntag 21.02.2021 
09:30 Uhr Gondelsheim Evang. 
Kirche
Sonntag 21.02.2021 
10:30 Uhr Neibsheim Kath. Kirche 
Ökumenischer Gottesdienst
Änderungen sind möglich, bitte bei 
www.dreidabei.de nachsehen 

Stadtteil Diedelsheim
Sonntag Invokavit 21.02.2021 
09.00 Uhr Gottesdienst Prädikant 
Volker Geisel
Bitte beachten Sie beim Besuch der 
Gottesdienste, dass eine vorhergehen-
de Anmeldung im Pfarramt oder über 
das Internetportal unserer Homepage 
erforderlich ist. Das Tragen einer me-
dizinischen Maske ist notwendig und 
kann gegen eine Spende am Eingang 
erworben werden! Es gelten weiterhin 
die allgemeinen Hygieneregeln!

Stadtteil Dürrenbüchig
Sonntag Invokavit 21.02.2021 
10.00 Uhr Gottesdienst Prädikant 
Volker Geisel
Bitte beachten Sie beim Besuch 
der Gottesdienste die allgemeinen 
Hygieneregeln. Das Tragen einer me-

dizinischen Maske ist notwendig und 
kann gegen eine Spende am Eingang 
erworben werden!  

Stadtteil Neibsheim
Sonntag 21.02.2021 
09:30 Uhr Gondelsheim Evang. 
Kirche
10:30 Uhr Neibsheim Kath. Kirche 
Ökumenischer Gottesdienst
Änderungen sind möglich, bitte bei 
www.dreidabei.de nachsehen

Stadtteil Sprantal
Mittwoch 17.02.2021 
19:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum 
Besinnung in der Passionszeit: Maria 
und Johannes unterm Kreuz. Betrach-
tung einer Skulptur des berühmten 
Schnitzers Roman Sledz "Das Kreuz" 
Pfarrer Ehmann
Sonntag 21.02.2021  
09:00 Uhr St. Wolfgang Sprantal
10:15 Uhr St.Stephan, Nußbaum Got-
tesdienst Pfarrer Ehmann
Mittwoch 24.02.2021  
19:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum Be-
sinnung in der Passionszeit :Maria und 
Johannes unterm Kreuz. Betrachtung 
einer Skulptur des berühmten Schnit-
zers Roman Sledz. "Jesus am Kreuz" 
Pfarrer Ehmann

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Mittwoch 17.02.2021 
17:00 Uhr Wortgottesfeier mit unseren 
Kommunionfamilien 

Mittwoch 17.02.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum 
Aschermittwoch - Livestream Pfr. 
Maiba
Freitag 19.02.2021 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag 21.02.2021 
10:30 Uhr Eucharistiefeier - Livestream 
Pfr. Maiba
Sonntag 21.02.2021 
18:00 Uhr Fastenandacht Pfr. Maiba
Dienstag 23.02.2021 
17:00 Uhr Wortgottesfeier mit unse-
ren Kommunionfamilien Pfr. Maiba
Mittwoch 24.02.2021 
09:00 Uhr Festgottesdienst Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Bauerbach 
St. Peter
Mittwoch 17.02.2021 
18:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
Mittwoch 17.02.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum 
Aschermittwoch Pfr. Streicher
Samstag 20.02.2021 
08:00 Uhr Rosenkranzgebet - Mari-
engedächtnis 
Sonntag 21.02.2021 
10:30 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag 21.02.2021 
18:30 Uhr Andacht - Zeit der Buße 
und Umkehr 
Mittwoch 24.02.2021 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 24.02.2021 
09:00 Uhr Festgottesdienst Pfr. Strei-
cher

Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz
Donnerstag 18.02.2021 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
18:30 Uhr Eucharistiefeier - Segnung 
und Auflegung der Asche Pfr. Streicher
Samstag 20.02.2021 
16:25 Uhr Salve-Gebet 
Sonntag 21.02.2021 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Mittwoch 17.02.2021 
18:30 Uhr Wortgottesfeier zum Ascher-
mittwoch Diakon Austen
Freitag 19.02.2021 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet  
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Sonntag 21.02.2021 
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

Filialkirche Gondelsheim 
Guter Hirte
Samstag 20.02.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst mit unseren 
Kommunionkindern Pfr. Streicher
Samstag 20.02.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Dienstag 23.02.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)
Sonntag 21.02.2021 
10.00 Uhr Livestream-Gottesdienst; 
www.efg-bretten.de Gitta Berner 
Eheabend als Livestream; www.efg-
bretten.de Dip.Psych.Jörg Berger
Dienstag 23.02.2021 
20.00 Uhr Eheabend als Livestream; 
www.efg-bretten.de. Thema: "Liebe, 
die immer schöner wird" – Wie Paare 
ihr volles Potenzial entfalten

Liebenzeller Gemeinschaft
Bretten, Gartenstr. 2 a
Mittwoch 17.02.2021 
19.30 Uhr Bibelstunde

Jehovas Zeugen Versammlung 
Bretten
Videokonferenz – Anmeldedaten 
über 07252/5864066 jw-bretten@
mailbox.org 
Freitag, 19.02.2021
19:00 Uhr Nach Schätzen aus Gottes 
Wort graben und daraus lernen / 
Was bringt es uns, Gottes Nähe zu 
suchen? / Die reine Anbetung Jehovas 
– endlich wiederhergestellt!/ (jw.org) 
Sonntag 21.02.2021 
10:00 Uhr Vortrag: Gottes neue Welt 
– wer darf darin leben? und Bibelstu-
dium (jw.org)

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Bretten
Heilbronner Str. 13
Die Gottesdienste finden jeweils 
Sonntag, 9:30 Uhr und Mittwoch 
20:00 Uhr statt. Gottesdienst mit vor-
heriger Anmeldung-Kontaktformular 
unter https://www.nak-bretten. de/
bretten/ Kontakt

Biblische Gemeinde Bretten
Am Hagdorn 5
Sonntag 21.02.2021 
11:00 Uhr Gottesdienst

ICF Kraichgau
Salzhofen 7
Sonntag, 21.02.2021 
18:00 vor Ort Gottesdienst mit Vor-
anmeldung auf unserer Homepage 
www.icf-kraichgau.de/gottesdienst 
Wir streamen unsere Gottesdienste 
um 10:30Uhr und 18:00 Uhr live mit 
Predigt und Worship aus Karlsruhe. 
Mit ICF Insights ab 10:20Uhr und 
17:50 Uhr. Ausstrahlung über Baden 
TV 11:15 Uhr. 
Thema: Beziehungen mit Wurzeln 
und Flügeln
Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de/
online-church

Bitte  beachten  Sie,    dass        auf    
Grund    der    aktuellen    Situa-
tion    kurzfristige  Änderungen 
möglich sind!

Landschaftsschutzgebiete in Bretten, Rinklingen, Diedelsheim und Gölshausen
- großteils ortsnahe, vielfältig strukturierte Landschaftsschutzgebiete

- Bretten-Kernstadt im Süden und Osten mit großen Flächenanteilen im Naturpark, Diedelsheim geringste Flächenanteile an LSG der Stadtteile

- Schutzgebietskomplexe südlich von Rinklingen/Bretten-Kernstadt sowie nördlich von Gölshausen

Im 5. Artikel der Berichtsserie des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts Bretten 2016 (ISEK) zu Landschaftsschutzgebieten 
(LSG) stellen wir die Situation in der Kernstadt Bretten und den 
anderen drei Stadtteilen in Kernstadtnähe dar.

Im Freiraum außerhalb der Siedlungsflächen stellen sich die Kernstadt Bretten 
und die 3 Stadtteile als siedlungsnah landwirtschaftlich geprägte Teilräume mit 
Streuobstbereichen und mit eher siedlungsfernen Wäldern (außer Gölshausen) 
dar. Die LSG haben dabei aufgrund ihrer Siedlungsnähe und oft vielfältigen 
Struktur aus Freiflächen, Gehölzen, Bächen und den topografischen Un-
terschieden (teilweise auch mit Stufenrainen) auch eine Bedeutung für den 
Kaltluftabfluss und die Naherholung; bei letzterem allerdings in Diedelsheim 
und Gölshausen verbunden mit Verlärmung und teilweisen Erreichbarkeits-
problemen durch die vorbeilaufenden Bundesstraßen.

Die einzelnen LSG sind meist siedlungsnah bzw. sie befinden sich in den 
Zwischenräumen zwischen Siedlungsrändern und den Wäldern (Kernstadt: 
LSG „Kupferhälde“ und LSG „Weckerlesbrünnle“, Kernstadt/Rinklingen: 
LSG „Rechberg“, Gölshausen: LSG „Brettener Kraichgau“ (Teilfläche)). Oder 
sie umfassen Teilabschnitte von Bachauen (Diedelsheim: LSG „Diedelsheimer 
Talaue“, Kernstadt: LSG „Brettener Kraichgau“ (Teilfläche), Gölshausen: LSG 
„Gölshausener Niederung“).
Auch wenn sich viele Grünlandflächen außerhalb der LSG befinden, so 
zeichnen sich alle LSG auch durch höhere und teilweise flächig ausgeprägte 
Grünlandanteile aus (Ausnahme: LSG „Diedelsheimer Talaue“).

Bei Bezugnahme auf die Gesamtgemarkungen weist die Kernstadt von Bretten 
den geringstem Anteil landwirtschaftlicher Flächen (33,5 %) und den höchsten 
Waldanteil aller Stadtteile auf (43,4 %), wobei dies aus dem großen zusam-
menhängenden Waldgebiet im Süden der Gemarkung resultiert. Betrachtet 
man jedoch nur den Bereich der Kernstadt ohne die südlichen Waldflächen 
sowie die 3 anderen Stadtteile Rinklingen, Diedelsheim und Gölshausen, dann 
bewegen sie sich bei den Anteilen landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher 
Flächen sowie LSG-Flächen im Verhältnis zu den jeweiligen Gemarkungen 
bei diesen Freiraum-Merkmalen etwa im Bereich des Durchschnittswerts der 
Gesamtstadt.
Die Kernstadt (4,0 %) und Diedelsheim (3,0 %) haben neben Neibsheim (5,7 
%) die geringsten Anteile an unter Landschaftsschutz stehenden Flächen unter 
den Stadtteilen. Allerdings stehen mit den im Osten und Süden befindlichen 
größeren Flächen im Naturpark „Stromberg-Heuchelberg“ sowie dem am 
südwestlichen Rand in 3 FFH-Gebieten in der Kernstadtgemarkung noch 
weitere ausgedehnte Flächen unter Schutz. Rinklingen hat mit seinem LSG 
„Rechberg“ den dritthöchsten Anteil an LSG-Flächen (17,3 %).

B r e t t e n - K e r n s t a d t
 

In der Kernstadt sind vier LSG ausgewiesen. Nördlich abgesetzt angrenzend 
an Waldflächen befindet sich das LSG „Weckerlesbrünnle“ (seit 1983/ 
24,6 ha, vollständig in der Kernstadt). Nach der Schutzgebietsverordnung 
steht folgender Schutzzweck im Vordergrund:

Erhaltung des durch Streuobstbestände u.a. geprägten Landschaftsteils als 
ökologischer Ausgleichsraum.
Am östlichen Rand der Siedlungsflächen zwischen dem Stadtbahndamm 
und dem Gölshauser Dorfbach befindet sich das in der Gesamtstadt mit 
Abstand kleinste LSG „Kupferhälde“ (seit 1985/ 1,4 ha, voll-ständig in 
der Kernstadt), das mit dem Flächenhaften Naturdenkmal (FND) „Kup-
ferhälde“ einen Schutzgebietsbereich bildet. In dem LSG stehen nach der 
Schutzgebietsverordnung folgende Schutzzwecke im Vordergrund:
Erhalt der Talaue des Gölshausener Bächle und Erhalt des Landschaftsbildes 
am Rande der Siedlungsentwicklung von Bretten.
Am südöstlichen Rand der Siedlungsflächen in der Kernstadt erstreckt sich 
das gemarkungsübergreifende Teilgebiet ‚Salzachtal‘ des LSG „Brettener 
Kraichgau“ (seit 2006/ 43,4 ha in der Kernstadt, mehrere Teilgebiete) 
in der Talaue und angrenzenden Talflanken bis nach Ruit. Auf die Schutzzwe-
cke wurde bereits im 3. Artikel der Berichtsserie (Amtsblatt vom 25.11.2020) 
eingegangen.
Am südwestlichen Rand der Siedlungsflächen befindet sich das gemarkungs-
übergreifende LSG „Rechberg“ (seit 1990/ 18,9 ha in der Kernstadt). 
Nach der Schutzgebietsverordnung steht folgender Schutzzweck im Vorder-
grund:
Erhaltung von kleinräumig durch Heckenzüge und Streuobstwiesen geglie-
dertem Wiesengelände als Lebensraum gefährdeter Tierarten, stadtnahes 
Erholungsgebiet und wichtige Freiraumfläche für den Naturhaushalt.

In Rinklingen befindet sich größerflächig oberhalb des südlichen Rands 
der Siedlungsflächen das gemarkungsübergreifende LSG „Rechberg“ (seit 
1990/ 76,7 ha in der Kernstadt). Das LSG schließt an das FFH-Gebiet 
„Brettener Kraichgau“ an und überlagert sich mit diesem.

In Diedelsheim wurde westlich der Siedlungsflächen in der Saalbachaue 
das LSG „Diedelsheimer Talaue“ (seit 1989/ 21,0 ha vollständig in Die-
delsheim) ausgewiesen. Nach der Schutzgebietsverordnung im Vordergrund 
stehende Schutzaspekte sind:
Erhaltung der Saalbachaue (Grundwasser- und Retentionsraum) mit Bach-
vegetation, Wiesen, Grünland und Streuobstbeständen sowie Erhaltung der 
Saalbachaue als ortsnahes Naherholungsgebiet.

 In Gölshausen ist ein Bereich mit zwei stärker gegliederten LSG und Na-
turdenkmalen nördlich der Ortslage ausgewiesen; der Bereich mit stärker ge-
gliederten Schutzgebieten setzt sich über den Wald hinaus bis Bauerbach fort:
In Gölshausen befindet sich in der Bachaue des Gölshausener Dorfbachs und 
vom Gewann Schlupf bis zur Ortslage reichend ein Schutzgebietskomplex aus 
dem LSG „Gölshausener Niederung“ (seit 1988/ 21,0 ha vollständig in 
Gölshausen/ zwei Teilflächen) und drei FND. In dem LSG stehen nach 
der Schutzgebietsverordnung folgende Schutzzwecke im Vordergrund:
Erhaltung und Sicherung Wiesen und Seggen, bachbegleitende Stauden und 
Gehölze, Streuobstwiesen, Heckenraine, Hohlweg (Teilgebiet 1).
Erhaltung Bachniederung mit Wirtschaftsflächen und Wäldchen (Teilgebiet 2).
Nördlich des Industriegebiets und angrenzend an die Ortsumgehung erstreckt 
sich bis zum Wald das Teilgebiet ‚Großmulte‘ des LSG „Brettener Kraich-
gau“ (seit 2006/ 22,1 ha in Gölshausen/ mehrere Teilgebiete). Auf die 
Schutzzwecke wurde bereits im 3. Artikel der Berichtsserie (Amtsblatt vom 
25.11.2020) eingegangen. 
Alle LSG-Verordnungen wurden erlassen vom zuständigen Landratsamt 
Karlsruhe.

Bretten Kernstadt

Rinklingen

Diedelsheim

Gölshausen


